








Neuerungen und Hinweise zum Kontogegenbuch.xls (Version 2021)

Kontenplan und Kontierung
Mit dem Jahresabschluss 2020 wurden nun bereits zum zweiten Mal die kommunalen 
Restbestände der Schulgirokonten ermittelt und eingezogen. Maßgeblich für den Einzug der 
kommunalen Restmittel sind die in den Kontogegenbüchern eingetragenen 
Sachkontierungen (Kosten-/Erlösart). Zur leichteren Zuordnung der richtigen Sachkontierung
im Kontogegenbuch wird bei der Auswahl der Einnahme- oder Ausgabenart der Zusatz 
„(Fremdmittel)“ oder „(kommunale Mittel)“ an die Kontenbezeichnung angefügt. Bitte 
beachten sie, dass X- und Y-Unterkonten nur mit einer Fremdmittelbuchung angesprochen 
werden sollen. Alle übrigen Unterkonten sind kommunal zu kontieren. 

Die Buchungen der Kosten-/Erlösart 2 erhalten den Zusatz „(Einzug Restmittel)“ bzw. 
„(Erstattung Restmittel)“ und sind nur bei Jahresabschlussbuchungen zu verwenden. 

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich somit folgender Kontenplan:

Neuer Formularkopf / automatische Saldenberechnung
Beim ersten Öffnen des Kontogegenbuchs wird ihnen auffallen, dass sich der Formularkopf 
leicht verändert hat. 

Unter den Punkten a) bis d) im Formularkopf finden sie zukünftig alle für die 
Liquiditätsplanung und Budgetierung relevanten Kopfdaten. Im Wesentlichen handelt es sich 
hierbei um die gleichen Informationen, die auch vom Fachbereich Schule täglich verarbeitet 
werden und die für den Jahresabschluss 2021 die Grundlage für den Einzug der 
kommunalen Restmittel bilden.

Auszahlungen Kostenart Einzahlungen Erlösart

durchlaufende Gelder (Fremdmittel) 1 Eislaufen Elterngeld (Fremdmittel) 413801

Anlagenzugang ab 800€ netto (kommunale Mittel) 10040 Schulentwicklungsfond, Kultur und Schule (Fremdmittel) 413802

Aufwendungen für Hilfsstoffe (kommunale Mittel) 520300 Fortbildung Arnsberg (Fremdmittel) 413803

Bankspesen / Geldverkehr (kommunale Mittel) 541900 Klassenfahrten (Fremdmittel) 413804

Bau- und Werkstattmaterial (kommunale Mittel) 524900 OGS Mittagsverpflegung (Fremdmittel) 413805

Büromaterial  (kommunale Mittel) 542100 Spenden Eltern (Fremdmittel) 413806

Druck-, Film-, Foto-, Videomaterial  (kommunale Mittel) 524900 sonstige durchlaufende Gelder (Fremdmittel) 413800

Gebühren, Rundfunkgebühren, u.ä (kommunale Mittel) 541300 Kopiergeld  (Fremdmittel) 413204

Honorare (kommunale Mittel) 529100 Schulsparen (Fremdmittel) 413210

Sonstige Materialaufwendungen (kommunale Mittel) 524900 Anlagenkorrektur (kommunale Mittel) 10041

Labormaterial/ Chemikalien (kommunale Mittel) 524900 Eislaufen Schulträger (kommunale Mittel) 413202

Leasing (kommunale Mittel) 541200 Hausmeisterbudget (kommunale Mittel) 413203

Lehr- und Lernmaterial (kommunale Mittel) 524100 Kostenerstattung von Dritten (kommunale Mittel) 413205

Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (kommunale Mittel) 529710 Lernmittelfreiheit (kommunale Mittel) 413206

Medikamente, mediz. Material (kommunale Mittel) 524900 Projektmittel (kommunale Mittel) 413207

Sonstige Dienstleistungen (kommunale Mittel) 529900 Schulbudget (kommunale Mittel) 413208

Porto und Versandkosten (kommunale Mittel) 542400 sonstige kommunale Gelder (kommunale Mittel) 413200

Schülerbeförderungskosten (kommunale Mittel) 529700 Jahresabschluss (Erstattung Restmittel) 2

Sonstige Geschäftsaufwendungen (kommunale Mittel) 542900

Telefon und Telefax (kommunale Mittel) 542500

Zeitungen und Fachliteratur (kommunale Mittel) 542300

Jahresabschluss (Einzug Restmittel) 2
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Beispielberechnung zur Erläuterung der Kopfdaten
Das folgende Beispiel soll nur die Funktionsweise der Kopfdaten erläutern und ist verkürzt.
Es wird unterstellt, dass seit dem 01.01.2021 noch keine Buchungen, außer der Buchungen 
laut Überweisungserläuterung 2021, über das Schulgirokonto abgewickelt werden mussten.

Eröffnung des Kontogegenbuchsund Korrektur des Anfangsbestands

In diesem Beispiel hat die „Dortmunder Schule“ insgesamt 12.345,67 € aus dem 
Kontogegenbuch des Vorjahrs übertragen. Der Betrag entspricht dem Bestand des 
Schulgirokontos zum Jahreswechsel. Dieser Wert wird automatisch vom Fachbereich Schule 
mit dem neuen Kontogegenbuch eingespielt.

Vor den ersten Buchungen im neuen Kontogegenbuch entspricht der Bestand „b) 
Anfangsbestand Fremdmittel“ und „c) Bestand Fremdmittel“ dem Übertrag aus dem Vorjahr. 
Diese Werte sind erst einmal nicht aussagekräftig. Für die Korrektur der Bestände sind die 
Buchungen aus der Überweisungserläuterung 2021 in das Kontogegenbuch zu übernehmen.
Bei der Prüfung des Jahresabschlusses der „Dortmunder Schule“ wurde ein 
Restmittelbestand an kommunalen Mitteln in Höhe von 3.162,00 € zum 31.12.2020 
festgestellt. Die Kontierung und Berechnung des Einzugs der Restmittel ist in der 
Überweisungserläuterung 2021 unter Punkt 6.) beschrieben. Sollte in ihrer 
Überweisungserläuterung ein Einzug von 0,00 €‘ ausgewiesen sein, ist keine Buchung ins 
Kontogegenbuch zu übernehmen.

Unter „a) Jahresabschluss“ werden alle Buchungen saldiert, die die Kosten- oder Erlösart 2 
ansprechen. Durch die Buchung „Einzug kommunaler Restmittel“ wurden die Bestände b) 
und c) mit dem Wert aus a) korrigiert. 
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Buchung des Schulbudgets und der Lernmittelfreiheit
In der Überweisungserläuterung wird unter Punkt 5.) die Höhe der ersten Rate des 
Schulbudgets ausgewiesen. Für die „Dortmunder Schule“ setzten sich die Beträge wie folgt 
zusammen:

Mit diesen vier Buchungen ist die erste Rate der kommunalen Mittel im Kontogegenbuch 
abgebildet. Der Bestand in d) steigt um den Betrag der kommunalen Einnahmebuchungen. 
Die Summe aus c) und d) entspricht dem kumulierten Bestand der letzten Buchung aus 
Spalte 7 (Saldo).
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Buchung von Geschäftsvorfällen
Im Folgenden werden einige beispielhafte Buchungen in das Kontogegenbuch eingetragen, 
um die Auswirkungen auf die Kopfdaten zu demonstrieren.

Die „Fremdmittelauszahlung“ in Höhe von 1.000,00 € reduziert den Bestand unter c). Alle 
anderen Positionen verändern sich nicht.

Die „Auszahlung kommunaler Mittel“reduziert nur den Bestand unter d).

Analog zu den Auszahlungen erhöhen die Einzahlungen (lfd. Nr. 8 + 9) die jeweiligen 
Bestände unter c) und d) um die gebuchten Beträge.
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Umgang mit negativen Beständen bei Fremdmitteln und kommunalen Mittel
Im Laufe des Haushaltsjahres kann es passieren, dass einer der Teilbestände einen 
negativen Wert ausweist. Grundsätzlich ist es zu vermeiden, dass mehr Mittel verausgabt 
werden, als in den jeweiligen Teilbeständen zur Verfügung stehen. Unterjährig kann es 
jedoch zu Geschäftsvorfällen kommen, bei denen es notwendig ist, den Bestand von c) oder 
d) zu „überziehen“. Das „Serviceteam Schulgiro“ wird dieses Jahr verstärkt auf diese 
Bestände achten.

Durch die Auszahlung von 12.000,00 € ist der Bestand an kommunalen Mitteln nun mit 
1.186,91 € im Minus. Das Kontogegenbuch (und Schulgirokonto) weisen insgesamt noch 
einen Bestand von 7.746,76 € aus. Unterjährig muss dies kein Problem darstellen, da die 
zweite Rate des Schulbudgets noch aussteht und den Bestand an kommunalen Mitteln 
wieder erhöht.

Durch die Buchung der zweiten Rate Schulbudget und Lernmittelfreiheit ist der Bestand an 
kommunalen Mitteln wieder positiv. In diesem Beispiel hat die „Dortmunder Schule“ eine 
Beschaffung aus kommunalen Mitteln vorgezogen und teilweise aus Fremdmitteln 
vorfinanziert. Diese Vorgehensweise ist unproblematisch, solange die für die Finanzierung 
benötigten Fremdmittel zu diesem Zeitpunkt nicht in voller Höhe benötigt werden und ein 
Ausgleich noch im selben Haushaltsjahr stattfindet.
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